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ACHTUNG: Hier finden Sie nur ausgewählte Informationen in vereinfachter Form, um Ihnen einen Überblick zu 
geben. Alle vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie im Versicherungsantrag, in der 
Versicherungspolizze und in den Versicherungsbedingungen. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? Eigenheimversicherung für den Privatbereich 

;; Was ist versichert?

Versichert im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme sind Sachschäden an den 
versicherten Sachen durch: 

Feuerversicherung: 
✓ Brand, Explosion, Flugzeugabsturz
✓ Direkten/Indirekten Blitzschlag
✓ Seng-/Schmorschäden 
✓ Schäden an elektrischen Einrichtungen durch die 

Energie des elektrischen Stromes, z.B. Kurzschluss

Sturmversicherung: 
✓ Sturm, Hagel
✓ Schneedruck, Dachlawinen
✓ Felssturz/Steinschlag
✓ Erdrutsch
✓ Lawinen oder Lawinenluftdruck, Hochwasser, Über­

schwemmung, Vermurung, Erdbeben 
✓ Optische Schäden 

Leitungswasserversicherung: 
✓ Bestimmungswidriges Austreten von Leitungswasser 
✓ Frostschäden an Rohrleitungen, Armaturen,

angeschlossenen Einrichtungen von Gebäuden
✓ Bruchschäden
✓ Auftaukosten und Suchkosten

Glasversicherung: 
✓ Bruch von Scheiben/Verglasungen

Einfacher Diebstahl: 
✓ Einfacher Diebstahl 

Vandalismus: 
✓ Sachschäden an versicherten Sachen durch 

böswillige Beschädigung 

� Was ist nicht versichert?

Die wichtigsten Ausschlüsse vom Versicherungsschutz sind: 

Sturmversicherung: 
x Schäden durch Sturmflut 
x Schäden durch Sog- und Druckwirkungen von Luft­

und Raumfahrzeugen 
x Schäden durch Wasser und dadurch verursachten 

Rückstau 
x Schäden durch Grundwasser, Schmelzwasser, Nieder­

schlagswasser und dauernde Witterungseinflüsse 
x Bodensenkungen 
x Schäden durch Neu-, Zu- und Umbau oder den 

baufälligen Zustand des versicherten Bauwerks 

Leitungswasserversicherung: 
x Schäden durch Holzfäule, Vermorschung oder 

Schwammbildung 
x Schäden durch Grundwasser, Hochwasser, 

Überschwemmung, Vermurung und Wasser aus 

Witterungsniederschlägen 
x Frostschäden außerhalb von Gebäuden 
x Bruchschäden an Armaturen, angeschlossenen 

Einrichtungen 
X Behebung von Verstopfungen an Rohren in 

versicherten Anlagen, sowie Rohren, die keine 

Flüssigkeit führen, sowie an Armaturen/ 

angeschlossenen Einrichtungen und aufgrund 

Langzeiteinwirkung 

Glasversicherung: 
x Schäden die beim Einsetzen, beim Herausnehmen 

oder durch Arbeiten an den Gläsern selbst, deren 

Fassungen oder Umrahmungen oder beim Transport 

der Gläser entstehen 
x Schäden an Fassungen und Umrahmungen die nur in 

einem Zerkratzen, Verschrammen oder Absplittern 

am Glas bestehen 
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Wenn Sie Verbraucher sind:
• Sie können den Vertrag zum Ende der Laufzeit (1 Jahr oder 3 Jahre) kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 

einem Monat. 
• Ab dann können Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.
• Ist eine spezielle Kündigungsklausel (monatliche Kündigung) vereinbart, so gilt diese.

Wenn Sie Unternehmer sind: 
• Sie können den Vertrag zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen – mit einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten.
• Ab dann können Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten.
• Ist eine spezielle Kündigungsklausel (monatliche Kündigung) vereinbart, so gilt diese.

Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall, vorzeitig gekündigt werden.

Beginn:
• Der Versicherungsschutz beginnt wie im Versicherungsvertrag vereinbart ab Zugang der Polizze – allerdings nur, 

wenn Sie Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen.
• Der Versicherungsschutz vor Zugang der Polizze besteht nur bei einer vorläufigen Deckung (Sofortschutz) in dem 

vom Versicherer zugesagten Umfang.

Ende:
• Vertragsdauer weniger als 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarten Zeitpunkt – ohne 

Kündigung.
• Verträge mit einer Dauer von 1 Jahr oder länger verlängern sich nach dem in der Polizze angegebenen 

Ablaufdatum jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt
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